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Auf halbem Wege stehen bleiben?

Für die Beschaffung von Zivilschutzmaterial und die Errichtung von Anlagen der
örtlichen Schutzorganisationen sowie für die Subventionierung des privaten gesetzlich

vorgeschriebenen Schutzraumbaus wurden durch die öffentliche Hand bis heute
etwa 2,3 Milliarden Franken investiert. Schutzbauten und Material sind entscheidende

Glieder in der Kette der Zivilschutzmassnahmen. Vor den Wirkungen moderner

Waffen schützt nur der Schutzraum. Für die Befreiung eingeschlossener
Schutzrauminsassen, aber auch für die Schaffung von Behelfsschutzräumen als notdürftiger
Ersatz für noch fehlende reguläre Schutzräume und Anlagen bedarf es bestimmter
Ausrüstungen und Geräte. Behörden und Bürger unseres Landes haben im grossen
ganzen durchaus Verständnis für die Errichtung von Bauten und für die Beschaffung
von Material. Es sind dies vertraute Materien, in denen der schweizerische Sinn für
technisch perfekte Lösungen zu seinem Rechte kommt und die den Vorteil aufweisen,

dass nach getanem Werk handfeste Ergebnisse vorgewiesen werden können,
welche dem Gemeinwesen zur Ehre, oft aber auch zur Beruhigung gereichen. In
manchen Bereichen des öffentlichen Lebens besteht diese Problematik. So liesse sich

beispielsweise die Frage stellen, ob durch die in den vergangenen Jahrzehnten errichteten

ausgeklügelten Schulanlagen und durch deren Ausstattung mit allen erdenklichen

Geräten unser Bildungswesen tatsächlich auch verbessert worden sei.

Sich im Zivilschutz mit dem Vorhandensein von Bauten und Material begnügen
hiesse auf halbem Wege stehen bleiben und würde das Vorhandene zur Fehlinvestition

machen. Stimmbürger, Volksvertreter und Behörden sowie die Schutzdienstpflichtigen

dürfen sich der Erkenntnis nicht verschliessen, dass eine entscheidende

Leistung vielerorts erst noch bevorsteht. Sie wird sich weder mit Geld erkaufen noch
an Tagen der offenen Türe präsentieren lassen. Es geht im wesentlichen darum,
einerseits alle Angehörigen der Zivilschutzorganisationen ihren Aufgaben entsprechend

auszubilden, anderseits die Vorbereitungen für das Aufgebot und für den
Einsatz der Zivilschutzorganisation nach dem Aufgebot zu treffen.
Eine mit den Massnahmen auf dem Gebiet der Bauten und der Materialbeschaffung
Schritt haltende Grundausbildung setzt vorerst die Vermehrung der Zahl professioneller

Instruktoren auf der Stufe Bund, zum Teil auch auf den Stufen Kanton und

Region voraus, so unpopulär diese Feststellung in Zeiten der Personalrestriktionen
auch sein mag. Sodann erfordert die Wahrung des Ausbildungsstandes des einzelnen
und die Schulung der Formationen und Stäbe im Rahmen der örtlichen Schutzorganisation

die vermehrte Beanspruchung der Kader aller Stufen für die Vorbereitung und

Durchführung der jährlichen Dienstleistungen.
Zur Verbesserung auf dem Gebiet der Ausbildung müssen sich auf dem Gebiet der

organisatorischen Massnahmen die Sicherstellung des Zivilschutzaufgebots und die

Vorbereitungen für eine in angemessener Frist mögliche geordnete Durchführung
des Schutzraumbezugs gesellen. Sowohl Zivilschutzaufgebot als auch Planung der

Herrichtung aller erforderlichen Schutzräume und Vorbereitung des Schutzraumbezugs

werden für die Kader der Zivilschutzorganisationen, vorab für die Ortschefs und

ihre Mitarbeiter, ein Mass von Arbeit in und ausser Dienst mit sich bringen, welches

demjenigen eines Truppenkommandanten zum mindesten nicht nachstehen wird.
Diese weitgehend im stillen zu erbringenden persönlichen Leistungen der Kader der
Zivilschutzorganisation entscheiden über den Nutzen der in Bauten und Material
investierten Mittel und sind ausschlaggebend für den Zivilschutz als Ganzes.

If. /y^YL,
Hans Locher

Vizedirektor des Bundesamtes für Ziviischutz.
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